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Protokoll 
der dritten ordentlichen Bundesversammlung der ESG 
vom 13. -16. 09.2007 in Wittenberg 
 
Am Donnerstag, den 13. September 2007, wird die dritte ordentliche Bundesversammlung 
der ESG durch das Präsidium eröffnet. 
 

TOP 1 Regularia 

TOP 1.1. Mandatsvergabe 
Es werden im Laufe der BV folgende Mandate vergeben 

  
Mandate      Ausgabe  Rückgabe 
ESG   Name  Vorname Datum / Uhrzeit Datum / Uhrzeit 
ESG Bamberg  Dreyer  Stefanie 13.09.2007/ 17.03 16.09.07 / 12:32 
ESG Bamberg  Taege  Christoph 13.09.2007/ 17.03 16.09.07 / 12:25 
ESG Berlin  Krumm  Jennifer 13.09.2007/ 17.04 16.09.07 / 12:25 
ESG Berlin  Reichert Alexander 13.09.2007/ 17.04 16.09.07 / 12:32 
ESG Bielefeld  Brzóska Ulrike  13.09.2007/ 17.04 16.09.07 / 12:30 
ESG Bremen  Kulanayagam Keerthi  13.09.2007/ 17.05 16.09.07 / 12:30 
ESG Bremen    Muras  Moritz  13.09.2007/ 17.05 16.09.07 / 12:30 
ESG Bremen   Roesing  Katharina  13.09.2007/ 17.05 16.09.07 / 12:30 
ESG Chemnitz   Olescher Matthias 13.09.2007/ 17.05 16.09.07 / 12:25 
ESG Chemnitz   Speck  Kay  13.09.2007/ 17.05 16.09.07 / 12:30 
ESG Chemnitz   Weber   Claudia  13.09.2007/ 17.05 16.09.07 / 12:25 
ESG Clausthal   Mai  Helga  13.09.2007/ 17.05 16.09.07 / 12:25 
ESG Dortmund   Löhr   Gerhard  13.09.2007/ 17.08 16.09.07 / 12:28 
ESG Dresden        Otto  Annett  13.09.2007/ 17.09 16.09.07 / 12:29 
ESG Düsseldorf   Djouohou Guy Alain 13.09.2007/ 17.08 16.09.07 / 12:33 
ESG Freiburg       Eiserbeck Alice  13.09.2007/ 17.08 16.09.07 / 12:28 
ESG Freiburg    Gamisch  Sandra  13.09.2007/ 17.08 16.09.07 / 12:30 
ESG Freiburg    Rave   Christian  13.09.2007/ 17.08 16.09.07 / 12:30 
ESG Gießen    Schmidt Heinrich 13.09.2007/ 17:09 16.09.07 / 12:30 
ESG Halle    Bergmann Tobias  13.09.2007/ 20:00 16.09.07 / 12:30 
ESG Halle    Heym  Christine 14.09.2007/ 14:32 16.09.07 / 12:30 
ESG Halle    Kramer  Friedrich 13.09.2007/ 20:00 16.09.07 / 11:15 
ESG Hamburg    Kühnrich  Daniel  13.09.2007/ 17:09 16.09.07 / 12:30 
ESG Hannover  Krage-Dautel Susanne 14.09.2007/ 17.51 15.09.07 / 11:00 
ESG Heidelberg   Ngambele  Pamen Fabrice 13.09.2007/ 17:10 16.09.07 / 12:30 
ESG Heidelberg  Weber  Simon  13.09.2007/ 17:10 16.09.07 / 12:30 
ESG Heidelberg  Weiß  Eva-Maria 13.09.2007/ 17:10 16.09.07 / 12:28 
ESG Jena    Klopfer  Christian 14.09.2007/ 15:18 16.09.07 / 12:25 
ESG Karlsruhe    Bergner  Michael 13.09.2007/ 17:10 16.09.07 / 12:08 
ESG Koblenz    Grasteit  Friedeburg 13.09.2007/ 17:10 16.09.07 / 12:30 
ESG Konstanz    Abt  Jan Georg 13.09.2007/ 17:11 16.09.07 / 12:00 
ESG Konstanz    Moll  Anne  13.09.2007/ 17:11 16.09.07 / 12:30 
ESG Leipzig    Hitziger Anja  13.09.2007/ 17:11 16.09.07 / 12:25 
ESG Leipzig    Jäckel  Norman 13.09.2007/ 17:11 14.09.07 / 20:31 
ESG Leipzig    Martin  Frank  15.09.2007/ 11:13 15.09.07  /17:01 
ESG Lüneburg      Laatz  Friedrich 13.09.2007/ 17:11 16.09.07 / 12:30 
ESG Magdeburg  Krams  Christian 13.09.2007/ 17:11 16.09.07 / 12:32 
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        Ausgabe  Rückgabe 
Mandat  Name  Vorname Datum / Uhrzeit Datum / Uhrzeit  
ESG Magdeburg Sohibov Akmal  13.09.2007/ 17:11 16.09.07 / 10:37 
ESG Magdeburg von Knorre Johannes 13.09.2007/ 17:11 16.09.07 / 12:30 
ESG Marburg  Haim  Manuel  13.09.2007/ 17:11 16.09.07 / 12:30 
ESG Marburg  Schöneck Andreas 13.09.2007/ 17:11 16.09.07 / 12:30 
ESG Marburg  Zeitlinger Marie  13.09.2007/ 17:11 16.09.07 / 12:30 
ESG Münster  Maximilian Karrasch 13.09.2007/ 17:11 16.09.07 / 12:30 
ESG Nürnberg  Voges  Kerstin  13.09.2007/ 17:11 16.09.07 / 12:30 
ESG Oldenburg  Gieselmann Torsten  13.09.2007/ 20:07 16.09.07 / 12:27 
ESG Oldenburg  Müller  Wolfgang E. 13.09.2007/ 17:11 16.09.07 / 12:27 
ESG Oldenburg  Pohl  Steffi  13.09.2007/ 17:11 16.09.07 / 12:28 
ESG Osnabrück Mittler  Katharina 13.09.2007/ 17:12 16.09.07 / 12:28 
ESG Osnabrück Schütze  Emanuel 13.09.2007/ 17:12 16.09.07 / 12:30 
ESG Saarbrücken Dabire  Sekou  13.09.2007/ 17:12 16.09.07 / 11:54 
ESG Saarbrücken Mbianda Carine  13.09.2007/ 17:12 16.09.07 / 11:54 
ESG Saarbrücken Njike  Simone  13.09.2007/ 17:12 16.09.07 / 11:54 
ESG Siegen  Graen  Sarah  13.09.2007/ 17:12 16.09.07 / 12:25 
ESG Trier  Mühlemann Eva Johanna 15.09.2007/ 11:16 16.09.07 / 12:32 
ESG Trier  Zisterer  Jörg  13.09.2007/ 17:12 16.09.07 / 12:33 
ESG Weimar  Szudra  Hedwig Maria 14.09.2007/ 09:10 16.09.07 / 12:35 
ESG Würzburg  Deifel  Florian  14.09.2007/ 09:12 16.09.07 / 12:30 
Sondermandat  Ritter  Christian 13.09.2007/ 17:29 16.09.07 / 12:30 
Sondermandat  Reiche  Rebecca 13.09.2007/ 17:34 16.09.07 / 12:30 
Sondermandat  Hoffmann Gerd  13.09.2007/ 17:29 16.09.07 / 12:17 
Sondermandat  Thoma  Rolf Dietrich 14.09.2007 / 17:00 15.09.07 / 17:30 
Sondermandat  Bursee  Petra  14.09.2007 / 17:00 16.09.07 / 12:15 
Sondermandat  Rieger  Christoph 15.09.2007 / 18:50 16.09.07 / 12:30 
 

Beschlussfähigkeit 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung 2007 ist am Donnerstag, dem 13. September 2007, um 
17.30 Uhr mit 45 Mandaten aus 27 Orts-ESGn beschlussfähig. 
Im Verlauf der Bundesversammlung werden insgesamt 63 Mandate vergeben. 
 

1.2. Tagesordnung 
Die Tagesordnung wird vorgestellt und in folgender Form angenommen: 
TOP 1 Regularien 
TOP 1.1. Mandatsvergabe 
TOP 1.2. Tagesordnung 
TOP 1.3. Wahl der Versammlungsleitung 
TOP 1.4. Wahl des Ältestenrates 
TOP 2 Berichte 
TOP 3 Grußworte 
TOP 4 Berichte mit Entlastung 
TOP 5 ESG aej Kooperation 
TOP 6 Wahlen 
TOP 7 Anträge 
TOP 8 Resolutionen 
TOP 9 Sonstiges 
TOP 10 Vorstellung der KanditatInnen für die GeneralsekretärInnenstelle 
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Die Tagesordnung wird mit 42 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen. 

 

TOP 1.3. Wahl der Versammlungsleitung 

 

Es können 6 Personen gewählt werden. 

Folgende Personen kandidieren und werden gewählt: 

Kandidatin Stimmen 

Jörg Zisterer 42 

Friedrich Kramer 44 

Sarah Graen 43 

Birgit Locnikar 40 

Christian Holtbrügger 44 

Alle gewählten Kandidatinnen nehmen die Wahl an. 

 

TOP 1.4. Wahl des Ältestenrat 
 

Es können 5 Personen gewählt werden. 

Folgende Personen kandidieren und werden gewählt: 

Kandidatin Stimmen gewählt 

Christian Ritter 26 ja 

Sandra Gamisch 40 ja 

Johannes von Knorre 22 nein 

Kay Speck 12 nein 

Christian Holtbrügger 31 ja 

Ulrike Brzóska 42 ja 

Christian Rave 35 ja 

Alle gewählten Kandidatinnen nehmen die Wahl an. 
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TOP 2 Berichte 

 
Im Laufe der Bundesversammlung werden folgende Berichte gehört: 
 
Dr. Uwe-Karsten Plisch, Forum 1 
Ulrike Kind, Forum 2 
Christina Ayazi, Forum 3 
Steffi Pohl, AG südliches Afrika 
Petra Bursee, AG Adivasi-Tee-Projekt 
Gerd Hoffmann, AG Christliche Wissenschaftsethik 
Ulrike Brzóska, ViEva 
Ulrich Falkenhagen, Generalsekretär 
Ulrike Brzóska und Christian Ritter, HAU 
 
 

TOP 3 Grußworte 

 
Im Laufe der Bundesversammlung werden folgende Grußworte gehört: 
 
Propst Siegfried Kasparick, Kirchenprovinz Sachsen 
Stephan Dorgerloh, Akademie Wittenberg 
Claudia Winkler, ESG Berlin für die Sekretärinnenkonferenz (SeKo) 
Rolf Thoma, EAiD 
Mike Corsa, aej 
OKR Thies Gundlach, EKD Kirchenamt 
Christoph Rieger, AKH 
 
 

TOP 4 Berichte mit Entlastung 

 
Der ESG Bundesrat vertreten durch Albrecht Herrmann, Sandra Gamisch, Torsten Gieselmann, 
Gerhard Löhr, Ulrich Falkenhagen, Jörg Zisterer berichtet von seiner Arbeit und stellt den Antrag 
auf Entlastung. 
Der Antrag auf Entlastung des Rates wird mit 46 Ja-Stimmen, keiner Nein-Stimme und 6 
Enthaltungen angenommen. 
 
 

TOP 5 ESG-aej Kooperation 

 

Torsten Gieselmann stellt die Beschlussvorlage zur Kooperationsvereinbarung zwischen ESG und 
aej vor. Ulrich Falkenhagen und Gerhard Löhr beantworten Sachfragen zum Kooperationsentwurf. 

In 5 Infogruppen gibt es am Freitagnachmittag die Gelegenheit, über den Entwurf des 
Kooperationsvertrages zu diskutieren und weitere Fragen zu klären. 
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TOP 6 Wahlen 

Wahl des ESG-Bundesrates 
Torsten Gieselmann, Albrecht Herrmann und Gerhard Löhr bleiben ein weiteres Jahr im ESG -
Bundesrat, sie wurden im vergangenen Jahr für zwei Jahre gewählt. Damit sind vier neue Mitglieder 
zu wählen. Es kandidieren und werden im 1. Wahlgang mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit 
gewählt: 

Kandidatin Stimmen gewählt 

Alexander Reichert 6 nein 

Andreas Schöneck 25 nein 

Christian Ritter 32 nein 

Christian Klopfer 17 nein 

Fabrice Pamen 15 nein 

Hedwig Szudra 45 ja 

Jörg Zisterer 33 nein 

Ulrike Brzóska 45 ja 

Ulrike Brzóska und Hedwig Szudra haben bei 56 abgegebenen Stimmen (eine ungültig) die 
erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht, sie nehmen die Wahl an. 

Im 2. Wahlgang  kandidieren und werden bei 55 abgegebenen Stimmen gewählt: 

Kandidatin 
 

Stimmen gewählt 

Christian Ritter 41  ja 

Fabrice Ngambele Pamen 17  nein 

Jörg Zisterer 44  ja 

Christian Ritter und Jörg Zisterer haben die Zweidrittelmehrheit erreicht und nehmen die Wahl an. 

 

Wahl zur Stellvertretung des ESG-Bundesrates 
Es können 7 Personen gewählt werden. Es kandidieren und werden bei 57 abgegebenen Stimmen 
mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit gewählt: 

Kandidatin Stimmen gewählt 

Alexander Reichert 42 ja 

Andreas Schöneck 51 ja 

Daniel Kühnrich 43 ja 

Martin Rust 47 ja 

Michael Bergner 53 ja 

Rebecca Reiche 51 ja 

Christian Klopfer 45 ja 

Alle KandidatInnen sind gewählt und nehmen die Wahl an. 
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Wahl des /der SPK-Delegierten 
GO-Antrag auf Singen eines Liedes wird ohne Gegenrede angenommen. 

Es können 2 Personen gewählt werden. 

Es kandidieren und werden bei 53 abgegebenen Stimmen mit der erforderlichen 
Zweidrittelmehrheit gewählt: 

Kandidatin Stimmen gewählt 

Kay Speck 25 nein 

Martin Rust 38 ja 

Manuel Haim 39 ja 

Martin Rust (vorherige Zustimmung im Falle der Wahl) und Manuel Haim nehmen die Wahl an. 

 

Wahl des / der AKH-Delegierten 
Es können 2 Personen gewählt werden. 

Es kandidieren und werden bei 54 abgegebenen Stimmen mit der erforderlichen 
Zweidrittelmehrheit gewählt: 

Kandidatin Stimmen gewählt 

Christian Klopfer 23 Nein 

Matthias Olescher 42 Ja 

Maximilian Karrasch 52 Ja 

Matthias Olescher und Maximilian Karrasch nehmen die Wahl an. 

 

Wahl in den Verwaltungsrat 
Es können 2 Personen gewählt werden. 

Es kandidieren und werden bei 56 abgegebenen Stimmen mit der erforderlichen 
Zweidrittelmehrheit gewählt: 

Kandidatin Stimmen gewählt 

Gerhard Löhr 49 ja 

Torsten Gieselmann 55 ja 

Gerhard Löhr und Torsten Gieselmann nehmen die Wahl an. 
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Wahl zum BV-Präsidium 
Es müssen zwei Personen gewählt werden. 

Es kandidieren und werden bei 58 abgegebenen Stimmen gewählt: 

Kandidatin Stimmen gewählt 

Rebecca Reiche 50 ja 

Daniel Kühnrich 10 nein 

Christoph Taege 35 ja 

Sarah Graen 32 Stellvertreterin 

Rebecca Reiche und Christoph Taege nehmen die Wahl an. 

Sarah Graen ist als Stellvertreterin gewählt und nimmt die Wahl an. 

 

Wahl zum Vertrauensausschuss (VAU) 
Ulrike Brzóska tritt wegen ihrer Wahl in den ESG-Bundesrat von ihrem Amt im VAU zurück. 

Daher ist ein neues Mitglied in den VAU zu wählen. 

Es kandidieren: 

Kandidatin Stimmen gewählt 

Christian Holtbrügger 34 nein 

Heinrich Schmidt 36 ja 

Bei 55 abgegebenen Stimmen wird Heinrich Schmidt gewählt und nimmt die Wahl an. 
 

Wahl des DEAD-Delegierte 
Alexander Reichert wird einmütig mit 2 Enthaltungen gewählt. Er nimmt die Wahl an. 

 

Wahl des/der KDV/ ZDV-Delegierten 
Matthias Olescher wird bei 4 Enthaltungen, 1 Gegenstimme gewählt. Er nimmt die Wahl an. 

 

Wahl der Delegierten für die EAiD 
Es können zwei Personen gewählt werden. 

Anne Moll kandidiert und wird einstimmig gewählt. 

Florian Deifel kandidiert und wird bei 1 Gegenstimme und 14 Enthaltungen gewählt. 

Beide nehmen die Wahl an. 
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Wahl der IKvu-Kontaktperson 
Es kann eine Person gewählt werden. 

Christian Klopfer wird bei 6 Enthaltungen einmütig gewählt und nimmt die Wahl an. 

 

Wahl der Delegation für das Aktionsbündnis gegen Studiengebühren 
(ABS) 
Keehrti Kulanayagam kandidiert und wird bei 2 Enthaltungen einmütig gewählt. 

Er nimmt die Wahl an. 

 

 

TOP 7 Anträge 

 
Antrag Nr. 1 
Antragsteller: Gerd Hoffmann, Oldenburg; Alexander Reichert, Berlin, Norman Jäckel, Leipzig; Marie Zeitlinger, 

Marburg und Daniel Kühnrich, Hamburg. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Gerd Hoffmann als Vertreter der AG Christliche Wissenschaftsethik ein Sondermandat zu 
gewähren. 

Mit 32 Ja-Stimmen, und 13 Enthaltungen angenommen. 
 
Antrag Nr. 2 
Antragsteller: Christian Ritter, Berlin, Andreas Schöneck, Marburg, Alexander Reichert, Berlin, Norman Jäckel, 

Leipzig, Manuel Haim, Marburg. 

 

Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen, 
Christian Ritter als Vertreter des HAU ein Sondermandat zu gewähren. 

Mit 40 Ja-Stimmen 5 Enthaltungen angenommen. 

 
Antrag Nr. 3 
Antragsteller: Manuel Haim, Marburg, Stefanie Dreyer, Bamberg, Andreas Schöneck, Marburg; Johannes von Knorre, 

Magdeburg. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Rebecca Reiche als Jugenddelegierte für die EKD-Synode ein Sondermandat zu gewähren. 

Der Antrag 3 wird mit 39 Ja-Stimmen und 8 Enthaltungen angenommen. 

 
Antrag Nr. 4 
Antragsteller: Gerd Hoffmann, Oldenburg; Alexander Reichert, Berlin; Norman Jäckel, Leipzig; Marie Zeitlinger, 

Marburg. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Der AG-Status der AG Christliche Wissenschaftsethik wird um ein Jahr verlängert. 
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Der Antrag 4 wird mit 23 Ja-Stimmen und 27 Enthaltungen abgelehnt. 

Mit Antrag Nr. 34 (s.u.) wird der Antrag Nr. 4 mit Zweidrittelmehrheit wieder auf die TO 
zurückgeholt. Daraufhin erfolgt Neuabstimmung von Antrag Nr. 4. 
Der Antrag 4 wird mit 7 Enthaltungen, keiner Gegenstimme angenommen. 
 
Antrag Nr. 5 
Antragsteller: Ulrike Brzóska, Bielefeld, Alexander Reichert, Berlin, Annett Otto, Dresden, Tobias Bergmann, Halle, 

Johannes von Knorre, Magdeburg. 

 

Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Über die Kooperationsvereinbarung der ESG mit der aej ist mit einer Zweidrittelmehrheit der ESG-
Bundesversammlung 2007 abzustimmen. 

Begründung: 
 
Nach den derzeitigen Normen unserer Grund- und Geschäftsordnung (BV) sind Abstimmungen mit 
qualifizierter Mehrheit durchzuführen, wenn nicht anders festgelegt oder es anders beantragt wurde 
(§ 12 Absatz 1 Geschäftsordnung der BV), d.h. dass die Zahl der Ja-Stimmen größer als die Hälfte 
der abgegebenen Stimmen zu sein hat (§ 12 Absatz 4 GO BV). 
 
Die Kooperation wird für die ESG und deren Selbständigkeit so weit reichende Folgen haben, dass 
hier erhöhte Anforderungen an die Zustimmung gestellt werden sollten. Mit einer 
Abstimmungsquote von 2/3 der abgegebenen Stimmen würde ferner die Entscheidung für die 
Kooperation bekräftigt werden und ein klares Signal gesetzt werden können. 
 
Bei Zustimmung zur Kooperation wären außerdem Grundordnungsänderungen nötig, die wiederum 
mit 2/3-Mehrheit beschlossen werden müssten (§ 20 Grundordnung der ESG). 
Es wäre nicht tragbar, wenn die Abstimmung zu einer Kooperation mit der aej mit einer 
qualifizierten Mehrheit vollzogen würde und die nötig werdenden Grundordnungsänderungen diese 
Entscheidung möglicherweise nicht bekräftigen würden. Zur Absicherung, dass die Kooperation 
mit ihren weit reichenden Folgen auch so gewollt ist und nachher von der Zustimmung zu den nötig 
werdenden Grundordnungsänderungen getragen wird, sollte daher auch über die Kooperationver–
einbarung mit einer 2/3-Mehrheit abgestimmt werden. 
 
Es wäre nicht nachvollziehbar, wenn die ESG (Bundesversammlung) bezüglich interner 
Entscheidungen höhere Anforderungen stellen würde als bezüglich struktureller Veränderungen für 
den Gesamtverband, wie sie die Kooperation mit sich bringen würde. 

Der Antrag 5 wird mit 38 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen angenommen. 

 
Antrag Nr. 6  Ursprungsantrag zu Wahlverfahren §§ 14 ff. Geschäftsordnung der BV 
Antragsteller: Jörg Zisterer, Trier; Albrecht Herrmann, Heidelberg; Torsten Gieselmann, Oldenburg; Alexander 

Reichert, Berlin; Gerhard Löhr, Dortmund. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Die Geschäftsordnung der BV wird wie in der Anlage vorgeschlagen geändert / ergänzt. § 14 
GeschO Bundesratswahl, § 15 Wahl Generalsekretär, §16 Wahlvorgang. 

 
§14 Wahl des ESG-Bundesrates (Alte Version) 
(1)  Die Wahl in den ESG-Bundesrat muss mit 2/3-Mehrheit erfolgen. 
(2)  Die Amtszeit der Mitglieder des ESG-Bundesrates beträgt zwei Jahre. 
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(3)  Der ESG-Bundesrat besteht aus bis zu sieben Mitgliedern. Es werden jährlich die jeweils freien 
Sitze (alternierend drei bzw. vier) des ESG-Bundesrates neu besetzt. 

(4)  Die ESG-Bundesversammlung wählt für jedes Mitglied des ESG-Bundesrates eine persönliche 
Vertreterin. 

 
§14 Wahl des ESG-Bundesrates (Neue Version) 
(1) Der ESG-Bundesrat besteht aus bis zu sieben Mitgliedern. Es werden jährlich die jeweils freien 

Sitze (alternierend drei bzw. vier) des ESG-Bundesrates neu besetzt. 
(2) Die Wahl der Mitglieder des ESG-Bundesrates muss mit 2/3-Mehrheit in bis zu drei 

Wahlgängen erfolgen. Jede Wahlberechtigte hat jeweils soviel Stimmen, wie 
Bundesratsmandate zu vergeben sind. 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des ESG-Bundesrates beträgt zwei Jahre. 
(4) Die ESG-Bundesversammlung wählt in einem zweiten Wahlverfahren die Vertreterinnen des 

ESG-Bundesrates. Ihre Anzahl darf die der gewählten Mitglieder des ESG-Bundesrats nicht 
übersteigen. Für diese Wahl gelten die Regelungen des § 16 (neu). 

(5) Die Wahl der Vertreterinnen des ESG-Bundesrates muss mit 2/3 Mehrheit erfolgen. 
(6) Die Amtszeit der Vertreterinnen beträgt ein Jahr. 
 
Neu eingefügt werden soll folgender Paragraph zur Wahl der Generalsekretärin (die Zählung der 
Folgeparagraphen erhöht sich dadurch jeweils um eine Ziffer): 
 
§ 15 Wahl des Generalsekretärin (neu) 
(1) Die Generalsekretärin wird mit einfacher Mehrheit gewählt 
(2) Die Wahl muss in einem zweiten Wahlgang mit einer 2/3 Mehrheit bestätigt werden. 
(3) Kommt im zweiten Wahlgang keine 2/3 Mehrheit zustande, ist ein dritter Wahlgang 

durchzuführen. 
(4) Kommt im dritten Wahlgang keine 2/3 Mehrheit zustande, ist ein vierter Wahlgang 

durchzuführen. Im vierten Wahlgang genügt eine qualifizierte Mehrheit zur Bestätigung der 
Wahl. 

(5) Ohne erfolgte Bestätigung gilt die Kandidatin als nicht gewählt. 
(6) Sollte die Kandidatin die Wahl nicht annehmen, oder die notwendige Bestätigung der Wahl 

durch die Bundesversammlung nicht erfolgen, ist eine Wiederholung des gesamten 
Wahlverfahrens möglich. 

 

§ 15 Wahlvorgang (alte Version) 
(1)  Wahlen sind in geheimer schriftlicher Abstimmung durchzuführen, sofern die ESG-

Bundesversammlung nicht einmütig Abstimmung durch Handzeichen beschließt. 
(2)  Das Ergebnis ist der Versammlung und den Kandidatinnen von der Sitzungsleitung umgehend 

bekannt zu geben. 
(3)  Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 

§ 16 Wahlvorgang (neue Version) 
(1) Wahlen sind in geheimer schriftlicher Abstimmung durchzuführen, sofern die ESG-

Bundesversammlung nicht einmütig Abstimmung durch Handzeichen beschließt. 
(2) Das Ergebnis ist der Versammlung und den Kandidatinnen von der Sitzungsleitung umgehend 

bekannt zu geben. 
(3) Soweit in der Grundordnung der ESG und dieser Geschäftsordnung nicht anders festgelegt 

erfolgen Wahlen in einem Wahlgang, jede Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie 
Kandidatinnen zur Wahl stehen. Eine Stimmenhäufung ist nicht möglich. 

(4) Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
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(5) Bei Delegationen erfolgt die Besetzung der Vertreterinnen wenn möglich durch die nicht 
gewählten Kandidatinnen. 

(6) Soweit in der Grundordnung der ESG und dieser Geschäftsordnung nicht anders festgelegt 
benötigen Kandidatinnen eine qualifizierte Mehrheit. 

Nach längerer Diskussion über Antrag 6 werden inzwischen eingebrachte Änderungsanträge 
(Anträge 14, 13, 15) behandelt und abgestimmt. 

Antrag 6 wird mit Herausnahme des Passus zur Wahl der Generalsekretärin mit 41 Ja-Stimmen, 3 
Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen angenommen. 

 
Antrag Nr. 7 
Antragsteller: Gerhard Löhr, Dortmund; Moritz Muras, Bremen; Heinrich Schmidt, Gießen; Jörg Zisterer, Trier, 

Alexander Reichert, Berlin. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Die Geschäftsordnung möge wie folgt geändert werden: 
§7 Absatz 1 „Zu Beginn der ESG Bundesversammlung wählt diese einen aus 5 Personen 
bestehenden Ältestenrat aus den mit Stimmrecht Anwesenden der BV sowie den angemeldeten 
BeobachterInnen.“ 

Mit 33 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen angenommen. 

 
Antrag Nr. 8 
Antragsteller: Steffi Pohl, Oldenburg, Katharina Mittler, Osnabrück; Steffi Wenzel, Geschäftsstelle; Maximilian 

Karrasch, Münster; Christian Holtbrügger, Gast. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Die Arbeit der AG Südliches Afrika im Rahmen der bundesweiten AG-Arbeit für ein weiteres Jahr 
zu verlängern. 

Der Antrag 8 wird bei 3 Enthaltungen einmütig angenommen. 

 
Antrag Nr. 9 
Antragsteller: Gerhard Löhr, Dortmund, Sandra Gamisch, Freiburg, Torsten Gieselmann, Oldenburg, Albrecht 

Herrmann, Heidelberg, Jörg Zisterer, Trier. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Der Kooperationsvereinbarung ESG - aej e. V. -ESG e. V. in der vorliegenden Fassung (ansätze 
3/07 Seite 10 u. 11 und auf dieser BV beschlossene Änderungen) in vollem Umfang zuzustimmen, 
sie mit zutragen und mit Leben zu füllen. 

Es wird geheime Abstimmung beantragt und durchgeführt. 

Der Antrag 9 wird mit 55 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung angenommen. 

 
Antrag Nr. 10 Änderungsantrag zu Antrag 9 
Antragsteller: Moritz Muras, Bremen, Keerthi Kulanayagam, Bremen, Katharina Roesing, Bremen, Sarah Graen, 

Siegen, Daniel Kühnrich, Hamburg. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Die Fachaufsicht über die ReferentInnen und SachbearbeiterInnen/Assistenzen für das Arbeitsfeld 
"Studierenden- und Hochschularbeit der ESG" in der Geschäftsstelle des aej e. V. liegt bei der/dem 
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GeneralsekretärIn der ESG. 
 
Begründung: Die EKD-Zielvorgabe a) „Wahrung der Eigenständigkeit der ESG nach Innen“ ist 
nicht gewährleistet, wenn die Fachaufsicht bei der /beim GeneralsekretärIn der aej liegt. 
Zudem werden die mitarbeitenden ReferentInnen und SachbearbeiterInnen/ Assistenzen für das 
Arbeitsfeld „Studierenden- und Hochschularbeit der ESG“ über zweckgebundene Mittel für 
Studierendenarbeit finanziert. Der / die Generalsekretär der ESG muss als Koordinator des 
Arbeitsfeldes „Studierenden- und Hochschularbeit der ESG“ die Möglichkeit haben, den inhaltlich 
und sachlich mit diesem Themengebiet beschäftigten Mitarbeitenden inhaltliche Vorgaben für ihre 
Arbeit zu geben. Ohne Fachaufsicht ist ihm/ihr das nicht möglich. 
Die Trennung von Dienst- (aej-Generalsekretär) und Fachaufsicht (VWR) über den Generalsekretär 
der ESG ist bereits im Vertragsentwurf vorhanden. Es wäre dementsprechend möglich eine 
Trennung von Dienst- und Fachaufsicht über die ReferentInnen und 
SachbearbeiterInnen/Assistenzen für das Arbeitsfeld „Studierenden- und Hochschularbeit der ESG“ 
vorzunehmen: Genseralsekretär-aej erhält die Dienstaufsicht. Generalsekretär-ESG die 
Fachaufsicht. 

GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit auf 2 Minuten wird mit 10 Ja und 44 Nein-Stimmen 
abgelehnt. 

GO-Antrag auf Schluss der Rednerliste wird ohne Gegenrede angenommen. 

Der Antrag 10 wird zurückgezogen. 

 
Antrag Nr. 11 Änderungsantrag zu Antrag 9 
Antragsteller: Moritz Muras, Bremen; Keerthi Kulanyagam, Bremen; Katharina Roesing, Bremen, Sarah Graen, 

Siegen, Daniel Kühnrich, Hamburg. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Die Dienstaufsicht über die ReferentInnen und SachbearbeiterInnen/Assistenzen für das Arbeitsfeld 
"Studierenden- und Hochschularbeit der ESG" in der Geschäftsstelle des aej e. V. liegt bei der/dem 
GeneralsekretärIn der aej und wird von dieser/m an die/den GeneralsekretärIn der ESG delegiert. 

Der Antrag 11 wird zurückgezogen. 

 
Antrag Nr. 12 
Antragsteller: Moritz Muras, Bremen, Keerthi Kulanyagam, Bremen,  Katharina Roesing, Bremen; Sarah Graen, 

Siegen; Gerd Hoffmann, Oldenburg. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Die Einrichtung einer Bundes-AG basierend auf dem Fair-Trade-Kaffee-Projekt "Nkooni" der ESG 
Bremen. Die AG trägt den Namen "Nkooni-AG". 

Der Antrag 12 wird ohne Gegenstimme bei 10 Enthaltungen einmütig angenommen. 

 
Antrag Nr. 13 Änderungsantrag zur Antrag 6 
Antragsteller: Christian Rave, Freiburg, Moritz Muras, Bremen, Florian Deifel, Würzburg, Norman Jäckel, Leipzig, 

Christian Krams, Magdeburg. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Antrag zur Änderung des Änderungsantrags zu § 15 GeschO (4) „Kommt im dritten Wahlgang 
keine 2/3 Mehrheit zustande, kann auf Antrag ein vierter Wahlgang erfolgen, in dem eine 
qualifizierte Mehrheit zur Bestätigung der Wahl genügt. 
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(6) Sollte die Bestätigung durch die BV nicht erfolgen oder die Kandidatin die Wahl nicht 
annehmen, ist eine Wiederholung des gesamten Wahlverfahrens auf Antrag möglich.“ 

Der Antrag Nr. 13 wird mit 19 ja, 11 nein, 15 Enthaltungen abgelehnt. 

GO-Antrag auf Wiederaufnahme auf Tagesordnung mit 27 ja, 22 nein aufgrund der fehlenden 
Zweidrittelmehrheit abgelehnt. 

 
Antrag Nr. 14 Änderungsantrag zu Antrag 6 
Antragsteller: Tobias Bergmann, Halle; Maximilian Karrasch, Münster, Ulrike Brzóska, Bielefeld; Annett Otto, 

Dresden; Jennifer Krumm, Berlin. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen, dass §15 der GeschO (neu s.o. Antrag 
Nr. 6) wie vom Bundesrat vorgeschlagen, nicht als Änderungsantrag der GeschO behandelt wird, 
sondern als separate, einmalige Regelung für die diesjährige Wahl zur Generalsekretärin. 

Mit 22 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen angenommen. 

 
Antrag Nr. 15 Änderungsantrag zu Antrag 6 
Antragsteller: Fabrice Ngambele Pamen, Heidelberg; Kay Speck, Chemnitz; Katharina Mittler, Osnabrück; Albrecht 

Herrmann, Heidelberg; Christian Krams, Magdeburg. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
GeschO §15 Wahl der Generalsekretärin der ESG 
(1) Die Generalsekretärin der Bundes-ESG wird mit einer qualifizierten Mehrheit gewählt. Bei 
diesem Wahlgang kann nur eine Stimme abgegeben werden. 
(2) Kommt eine qualifizierte Mehrheit nicht zustande, genügt beim zweiten Wahlgang eine einfache 
Mehrheit. 

GO-Antrag auf Anrufen des Ältestenrats mit 36 Ja-Stimmen und 10 Nein-Stimmen angenommen. 

GO-Antrag auf Nichtbefassung mit Antrag 15 ohne Gegenrede angenommen. 

Gleichzeitig wird der Antrag 15 von den Antragstellern zurückgezogen. 

 
Antrag Nr. 16 Änderungsantrag zu Anträge 6/24 
Antragssteller: Moritz Muras, Bremen, Alice Eiserbeck, Freiburg, Keerthi Kulanyagam, Bremen, Daniel Kühnrich, 

Hamburg, Gerd Hoffmann, Oldenburg. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
In GeschO § 15 nach Absatz 3 folgenden Absatz einzufügen: 
„Soweit in der Grundordnung der ESG und dieser Geschäftsordnung nicht anders festgelegt 
erfolgen Wahlen in einem Wahlgang, jede Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Sitze in dem 
zu wählenden Gremium zu vergeben sind. Eine Stimmenhäufung ist nicht möglich.“ 

Dieser Antrag wurde von den Antragstellern zurückgezogen. 

 
Antrag Nr. 17 Änderungsantrag zu Anträge 6/24 
Antragsteller: Moritz Muras, Bremen, Alice Eiserbeck, Freiburg, Keerthi Kulanayagam, Bremen; Gerd Hoffmann, 

Oldenburg, Daniel Kühnrich, Hamburg. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen, 
die GeschO (neu, s.o. Antrag Nr. 6) in § 15 (4) in 
"Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl zwischen den betroffenen Kandidatinnen statt" 
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zu ändern. 

GO-Antrag auf Schluss der Debatte wird ohne Gegenrede angenommen. 

Antrag 17 wird mit 34 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen angenommen. 

 
Antrag Nr. 18 Änderungsantrag zu Antrag 9 
Antragsteller: Norman Jäckel, Leipzig, Anja Hitziger, Leipzig, Florian Deifel, Würzburg; Maximilian Karrasch, 

Münster; Guy Djouohou, Düsseldorf. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Eine Kooperation der ESG mit der aej soll nur unter der zusätzlichen Bedingung geschlossen 
werden, dass der Verwaltungsrat nach dem Konsensprinzip arbeitet, im Streit- oder Konfliktfall 
jedoch eine Entscheidung mit einer Mehrheit von drei der fünf Mitglieder möglich ist. 

GO-Antrag auf Nichtbefassung aller Anträge betreffend Kooperationsvereinbarung mit 18 Ja- und 
32 Nein-Stimmen abgelehnt. 

GO-Antrag auf Nichtbefassung mit Antrag 18 wird mit 26 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen, 
abgelehnt. 

GO-Antrag auf Schließen der Redeliste ohne Gegenrede angenommen. 

Der Antrag 18 wird mit 4 Ja-Stimmen, 47 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. 

 
Antrag Nr. 19 
Antragsteller: Petra Bursee, Adivasi-Tee-Projekt; Christian Ritter, Berlin; Moritz Muras, Bremen; 

Birgit Locnikar, Bremen; Carina Lütke, Bremen. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Petra Bursee vom Adivasi-Tee-Projekt erhält auf dieser BV ein Stimmrecht (Sondermandat). 

Der Antrag Nr. 19 wird mit 40 Ja- und 3 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen angenommen. 

 

Antrag Nr. 20 
Antragsteller: Ulrich Falkenhagen, Generalsekretär; Ulrike Brzóska, Bielefeld; Tobias Bergmann, Halle; Alexander 

Reichert, Berlin; Christian Ritter, Berlin. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Der Vertreter der EAiD Rolf Thoma bekommt das Sondermandat/Stimmrecht. 

Begründung: Die Evangelische Akademikerschaft ist die Organisation, mit der die ESG seit 
Jahrzehnten besonders eng verbunden ist. Die ESG hat laut Satzung der EAiD in deren 
Delegiertenversammlung zwei Mandate und nimmt diese auch regelmäßig wahr. 

Der Antrag Nr. 20 wird mit 30 ja, 6 nein, 13 Enthaltungen angenommen. 

 
Antrag Nr. 21 
Antragsteller: Birgit Locnikar, Bremen, Norman Jäckel, Leipzig, Christian Holtbrügger, Bremen, Ulrich Falkenhagen, 

Generalsekretär, Petra Bursee, Adivasi-Tee-Projekt. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Ergänzung zum Entwurf der Kooperation (S. 10 f.) : 
„Koordination (das bedeutet Leitung des Arbeitsfeldes im Sinne der Beschlüsse des 
Bundesverbandes)“ 
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GO-Antrag auf Nichtbefassung mit 8 Ja- und 43 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Der Antrag 21 wird mit 12 Ja und 42 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. 

 
Antrag Nr. 22 
Antragsteller: Christian Rave, Freiburg, Alice Eiserbeck, Freiburg; Christian Ritter, Berlin; Hedwig Szudra, Weimar, 

Annett Otto, Dresden. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
In die Kooperationsvereinbarung zwischen aej und ESG wird der Satz eingefügt: 
als vorletzter Satz "Koordination bedeutet die gelingende Umsetzung der Vorgaben der ESG." 

GO-Antrag auf Schluss der Rednerliste ohne Gegenrede angenommen. 

GO-Antrag auf sofortige Abstimmung über Antrag 22 ohne Gegenrede angenommen. 

Der Antrag 22 mit 47 Ja- , 4 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen angenommen. 

 
Antrag Nr. 23 
Antragsteller: Christian Krams, Magdeburg, Max Karrasch, Münster, Ulrich Falkenhagen, Generalsekretär, Norman 

Jäckel, Leipzig, Birgit Locnikar, Bremen. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen, in die Kooperationsvereinbarung 
zwischen aej und ESG folgenden Satz einzusetzen: 
"Sie/Er (Generalsekretär der ESG) koordiniert u. a. die ReferentInnen und Assistenzen im 
Arbeitsfeld Studierenden und Hochschularbeit ESG zur gelingenden Umsetzung der Vorgaben der 
ESG." 

Der Antrag 23 wird mit 11 Ja-, 39 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen abgelehnt. 

 
Antrag Nr. 24 Änderungsantrag zu Antrag 6 
Antragsteller: Jörg Zisterer, Trier; Sandra Gamisch, Freiburg; Gerhard Löhr, Dortmund; Torsten Gieselmann, 

Oldenburg, Christian Ritter, Berlin. 

 

Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Die Geschäftsordnung der ESG-Bundesversammlung wird in §14 und §15 wie folgt geändert. 
 
§14 Wahl des ESG-Bundesrates (alte Version) 
(1) Die Wahl in den ESG-Bundesrat muss mit 2/3-Mehrheit erfolgen. 
(2) Die Amtszeit der Mitglieder des ESG-Bundesrates beträgt zwei Jahre. 
(3) Der ESG-Bundesrat besteht aus bis zu sieben Mitgliedern. Es werden jährlich die jeweils freien 
Sitze (alternierend drei bzw. vier) des ESG-Bundesrates neu besetzt. 
(4) Die ESG-Bundesversammlung wählt für jedes Mitglied des ESG-Bundesrates eine persönliche 
Vertreterin. 
 
§14 Wahl des ESG-Bundesrates (neue Version): 
(1) Der ESG-Bundesrat besteht aus bis zu sieben Mitgliedern. Es werden jährlich die jeweils freien 
Sitze (alternierend drei bzw. vier) des ESG-Bundesrates neu besetzt.  
(2) Die Wahl der Mitglieder des ESG-Bundesrates muss mit 2/3-Mehrheit in bis zu drei 
Wahlgängen erfolgen. Jede Wahlberechtigte hat jeweils soviel Stimmen, wie Bundesratsmandate zu 
vergeben sind. 
(3) Die Amtszeit der Mitglieder des ESG-Bundesrates beträgt zwei Jahre. 
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(4) Der ESG-Bundesversammlung wählt in einem zweiten Wahlverfahren die Vertreterinnen des 
ESG-Bundesrates. Ihre Anzahl darf die der gewählten Mitglieder des ESG-Bundesrats nicht 
übersteigen. Für diese Wahl gelten die Regelungen des § 15. 
(5) Die Wahl der Vertreterinnen des ESG-Bundesrates muss mit 2/3 Mehrheit erfolgen. 
(6) Die Amtszeit der Vertreterinnen beträgt ein Jahr. 

 

§ 15 Wahlvorgang (alte Version) 
(1) Wahlen sind in geheimer schriftlicher Abstimmung durchzuführen, sofern die ESG-
Bundesversammlung nicht einmütig Abstimmung durch Handzeichen beschließt. 
(2) Das Ergebnis ist der Versammlung und den Kandidatinnen von der Sitzungsleitung umgehend 
bekannt zu geben. 
(3) Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 

§ 15 Wahlvorgang (neue Version) 

(1) Wahlen sind in geheimer schriftlicher Abstimmung durchzuführen, sofern die ESG-
Bundesversammlung nicht einmütig Abstimmung durch Handzeichen beschließt. 
(2)  Das Ergebnis ist der Versammlung und den Kandidatinnen von der Sitzungsleitung umgehend 
bekannt zu geben. 

(3) Soweit in der Grundordnung der ESG und dieser Geschäftsordnung nicht anders festgelegt 
erfolgen Wahlen in einem Wahlgang, jede Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie 
Kandidatinnen zur Wahl stehen. Eine Stimmenhäufung ist nicht möglich. 

(4) Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

(5) Bei Delegationen erfolgt die Besetzung der Vertreterinnen wenn möglich durch die nicht 
gewählten Kandidatinnen. 

(6) Soweit in der Grundordnung der ESG und dieser Geschäftsordnung nicht anders festgelegt 
benötigen Kandidatinnen eine qualifizierte Mehrheit. 

GO-Antrag auf Schluss der Rednerliste ohne Gegenrede angenommen. 

Der Antrag 24 wird mit 40 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 8 Enthaltungen angenommen. 

 
Antrag Nr. 25 
Antragsteller: Christoph Rieger, AKH, Maximilian Karrasch, Münster, Guy Djouohou, Düsseldorf, Sarah Graen, 

Siegen, Katharina Roesing, Bremen. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
 
die Postkartenaktion zur BAföG-Reform (Tischvorlage) in Zusammenarbeit mit dem AKH 
durchzuführen. Auf Grund des knappen Zeitfensters findet die Abstimmung und Koordination der 
Aktion zwischen den Geschäftsstellen (ESG und AKH) statt. 

Der Antrag 25 wird bei 2 Enthaltungen einmütig angenommen. 

 
Antrag Nr. 26 
Antragsteller: Tobias Bergmann, Halle, Ulrike Brzóska, Bielefeld; Annett Otto, Dresden; Sarah Graen, Siegen; 

Christine Heym, Halle. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
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Die Bundesversammlung möge die zwei Mitglieder der ESG für den Verwaltungsrat für die 
Kooperation ESG -aej wählen. 
Die Amtszeit der Mitglieder beginnt mit Einrichtung des VWR zum 1.1.2008 und endet zur BV 
2008. Eine Nähe zum ESG-Bundesrat der Kandidaten sollte gewährleistet sein. 

GO-Antrag Schluss der Rednerliste ohne Gegenrede angenommen. 

GO-Antrag auf Schluss der Debatte mit 48 ja, 1 nein angenommen. 

Der Antrag 26 wird mit 49 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung angenommen. 

 
Antrag Nr. 27 
Antragsteller: Max Karrasch, Münster; Guy Djouohou, Düsseldorf; Tobias Bergmann, Halle, Keerthi Kulanayagam, 

Bremen; Matthias Olescher, Chemnitz; Tobias Bergmann, Halle. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Dem Delegierten der AKH Christoph Rieger wird ein Sondermandat erteilt. 

Begründung: Der Abgeordnete der AKH auf der BV könnte als Ansprechpartner der ESG-
Delegierten dienen. Durch die Beteiligung an der Wahl der/des AKH Delegierten der ESG ist ihm 
als Kenner der AKH die Möglichkeit gegeben, die bestmögliche Person für den ökumenischen 
Dialog zu unterstützen. Dies würde den ökumenischen Dialog fördern. 

Der Antrag 27 wird bei 3 Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich angenommen. 

 

Antrag Nr. 28 
Antragsteller: Petra Bursee, Adivasi-Tee-Projekt; Jörg Zisterer, Trier; Heinrich Schmidt, Gießen; Christian Ritter, 

Berlin; Tobias Bergmann, Halle. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Der AG-Status des Adivasi-Tee-Projektes wird verlängert. 

Der Antrag 28 wird einstimmig angenommen. 

 

Antrag Nr. 29 Änderungsantrag zu Antrag 26 
Antragsteller: Gerd Hoffmann, Oldenburg;, Simon Weber, Heidelberg; Christian Holtbrügger, Bremen; Kay Speck, 

Chemnitz; Fabrice Ngambele Pamen, Heidelberg. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Die zwei Vertreterinnen der ESG im Verwaltungsrat sind mit 2/3-Mehrheit zu wählen. 

GO-Antrag auf Schluss der Debatte wird ohne Gegenrede angenommen. 

Antrag Nr. 29 wird mit 46 ja, 2 nein, 4 Enthaltungen angenommen. 

 
Antrag Nr. 30 
Antragsteller: Florian Deifel, Würzburg; Kay Speck, Chemnitz; Moritz Muras, Bremen; Rebecca Reiche, Marburg; 

Maximilian Karrasch, Münster. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
die Wahl zum Delegierten für die EAiD per Handzeichen durchzuführen. 

Der Antrag 30 wird zurückgezogen. 
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Antrag Nr. 31 
Antragsteller: Albrecht Herrmann, Heidelberg; Eva-Maria Weiß, Heidelberg; Simon Weber, Heidelberg; Fabrice 

Ngambele Pamen, Heidelberg; Ulrich Falkenhagen, Generalsekretär. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Die BV setzt eine neue AG ein mit dem Namen "Anders besser leben" und unterstützt damit die 
gleichnamige Initiative. 

Christoph Taege stellt den GO-Antrag auf Schluss der Redeliste, nach formaler Gegenrede wird 
der GO-Antrag mit 19 Ja-Stimmen und 13 Nein-Stimmen angenommen. 

Der Antrag 31 wird mit 40 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen. 

 
Antrag Nr. 32 
Antragsteller: Albrecht Herrmann, Heidelberg; Uwe-Karsten Plisch, Geschäftsstelle; Ulrike Kind, Geschäftsstelle; 

Simon Weber, Heidelberg; Ulrich Falkenhagen, Generalsekretär. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Die BV begrüßt den Pastoralbrief der UCC mit der Forderung, den Krieg im Irak zu beenden und 
ist beeindruckt über den Mut unserer amerikanischen Partnerkirche. Die BV beauftragt den 
Bundesrat, eine solidarische Unterstützungsarbeit auf der Ebene der EKD und in den Gliedkirchen 
zu fördern und die Orts-ESGn um Beteiligung zu bitten. 

Der Antrag 32 wird bei 7 Enthaltungen und 3 Gegenstimmen mehrheitlich angenommen. 
 
Antrag Nr. 33 
Antragsteller: Jörg Zisterer, Trier; Christian Rave, Freiburg; Gerhard Löhr, Dortmund; Torsten Gieselmann, 

Oldenburg; Carina Lütke, Bremen. 

 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung möge beschließen: 
Die Wahlen zu allen Delegationen sollen per Handzeichen durchgeführt werden, wenn die Zahl der 
Kandidatinnen die Zahl der zu vergebenen Sitze nicht übersteigt. 

GO-Antrag auf Schluss der Rednerliste wird ohne Gegenrede angenommen. 

Der Antrag Nr. 33 wird mit 50 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen angenommen. 

 

Antrag Nr. 34 

Antragsteller: Torsten Gieselmann, Oldenburg; Sarah Graen, Siegen; Carina Lütke, Bremen, Sandra Gamisch, 

Freiburg; Gerhard Löhr, Dortmund. 

 
Antrag auf Rückholung des Antrags Nr. 4 (s.o. „Der AG-Status der AG Christliche 
Wissenschaftsethik wird um ein Jahr verlängert.“) auf die TO, mit 2/3 Mehrheit angenommen. 
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TOP 8 Resolutionen 

 
Anstatt einer Resolution wird von Albrecht Herrmann der Antrag Nr. 32 eingebracht, der eine 
Unterstützung des Pastoralbriefs der UCC vorsieht. 
 

TOP 10 Wahl des Generalsekretärs/der Generalsekretärin 

 

Melanie Dango stellt sich mit einer kurzen Andacht und einem Referat zum Thema der BV „ESG 
der Freiheit. Perspektiven für eine ESG im 21. Jahrhundert“ vor.  

Ein GO-Antrag auf Schluss der Rednerliste wird mit 44 Ja- und 9 Nein-Stimmen angenommen. 

Jörn Möller stellt sich ebenfalls mit einer kurzen Andacht und einem Vortrag zum Thema der BV 
vor. 

Es wird ein GO-Antrag auf Schluss der Rednerliste gestellt und angenommen. 

Gerhard Löhr stellt den GO-Antrag, die Diskussion über die beiden KandidatInnen für die 
Generalsekretärinnenstelle nicht ins Protokoll aufzunehmen. Ohne Gegenrede angenommen. 

Ulrich Falkenhagen stellt den GO-Antrag auf Personaldebatte. Alle nicht stimmberechtigten 
Teilnehmer der BV verlassen den Raum. 

Im ersten Wahlgang entfallen auf Jörn Möller 41 Stimmen und auf Melanie Dango 13 Stimmen 
bei insgesamt 59 abgegebenen Stimmen und 5 Enthaltungen. 

Im zweiten Wahlgang wird Jörn Möller mit 39 Ja-Stimmen bei 13 Nein-Stimmen und 5 
Enthaltungen bestätigt. 

Bei insgesamt 57 abgegebenen Stimmen ist die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht und Jörn 
Möller zum neuen Generalsekretär der ESG gewählt. Jörn Möller nimmt die Wahl an. 

 

TOP 9 Sonstiges 

 
Das Beschlussprotokoll der Bundesversammlung wird mit 2 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen 
angenommen. 
 
Sandra Gamisch informiert über die feierliche Einsetzung des Hochschulbeirats in Berlin am  
9. Oktober 2007. 
Die ESGn Oldenburg, Bremen und Osnabrück laden zum Bundestreffen im Wendland vom  
9. - 11.11.2007 ein. 
Die nächste Bundesversammlung im September 2008 wird in Marburg stattfinden. 
 
Das Präsidium schließt am 16. September 2007 um 12.30 Uhr die Sitzung. 
 
Die 3. ordentliche Bundesversammlung endet mit einem Abschlussgottesdienst in der 
Fronleichnamskappelle der Stiftskirche zu Wittenberg. 


